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Hanna Acke 

Zur Funktion von Widerspruchsdeklarationen 

 

1 Widersprüche werden deklariert 

Obwohl der Widerspruchsbegriff in Michel Foucaults Archäologie des Wissens eine 

prominente Stellung einnimmt, haben die Diskursanalyse und die Diskurslinguistik, die sich 

intensiv auf Foucault beziehen, Fragen des Widerspruchs selten betrachtet.1 Foucault rückt 

Widersprüche als „Gegenstände, die um ihrer selbst willen beschrieben werden müssen“ 

(Foucault [1969] 2008, 635) in den Fokus. Anstatt danach zu streben, sie aufzulösen, regt er 

uns dazu an, Widersprüche aufzufinden, zu beschreiben und ihre Funktionen 

herauszuarbeiten. 

In unserem Aufsatz Ist Widerspruch ein sprachwissenschaftliches Objekt? stellen Ingo H. 

Warnke und ich Überlegungen dazu an, wie und warum ein Fokus auf Widerspruch die 

Linguistik und insbesondere die Diskurslinguistik im positiven Sinne herausfordern würde. 

Die Konzentration auf den Widerspruch als Phänomen wirkt einer Annäherung an Diskurse 

vor allem über Inhalte und Themen entgegen. Stattdessen stehen Strukturen im Mittelpunkt 

des Interesses. Dies ermöglicht uns als LinguistInnen im besten Fall, Aussagen auf einer 

allgemeineren, d. h. Einzelthemen verbindenden Ebene zu treffen (vgl. Warnke & Acke 2018, 

342). 

Da es sich bei einem Widerspruch immer um eine Unvereinbarkeit oder Entgegensetzung 

handelt, gibt es notwendigerweise mehr als eine Entität, und zwar üblicherweise zwei, die von 

einer Person auf irgendeine Art und Weise miteinander in eine Relation der Unvereinbarkeit 

gebracht werden. Wir vertreten in unserem Aufsatz die konstruktivistische Position, dass 

Widersprüche nicht einfach existieren und damit aufgedeckt werden können, sondern dass 

Widersprüche entstehen oder auch in die Welt gesetzt werden, indem SprecherInnen Entitäten 

als miteinander unvereinbar bezeichnen und darüber einen Widerspruch als solchen 

deklarieren: 

 

                                                 
1 Einen Hinweis hierauf gibt die Tatsache, dass der Widerspruchsbegriff in keiner der untersuchten gängigen 

Einführungen Mills 2007; Spitzmüller & Warnke 2010; Landwehr 2008; Keller [2004] 2007; Niehr 2014 im 

Inhaltsverzeichnis oder im Index (wenn vorhanden) verzeichnet ist. 
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Letztlich ist jede Feststellung eines Widerspruchs als Relation der Unvereinbarkeit auch eine 

Widerspruchsdeklaration, also eine Praxis, in deren Folge eine Relation überhaupt erst als 

widersprüchlich erscheint, und die als materialisiertes Aussagenprodukt realisiert ist. 

Relation, Produkt und Praxis greifen also beim Widerspruch stets ineinander. Widersprüche 

bestehen nicht, sondern sie werden erklärt – besser deklariert –, sie sind wahrnehmbar in 

materialisierten Aussagen als Produkte der Entgegensetzung und insofern Zweck oder Effekt 

von Praktiken der Aussagenrelationierung (Warnke & Acke 2018, 329). 

 

Um Missverständnissen vorzubeugen muss der Terminus Deklaration näher erläutert werden. 

Dieser wird im vorliegenden Beitrag nicht im Sinne der Taxonomie illokutionärer Akte von 

John R. Searle verstanden, der mit declarations bzw. dem in der deutschen Rezeption 

benutzten Terminus Deklarativa solche Sprechakte zusammenfasst, mit denen – so Searles 

Erläuterung – eine Übereinstimmung zwischen propositionalem Gehalt und Realität 

geschaffen wird, also beispielsweise das ERNENNEN oder das TAUFEN (vgl. Searle 1975, 

358; Polenz 2008, 205). Dieses Verständnis von Deklaration ist deutlich enger als das hier 

genutzte, weil Searle ein anderes Sprachverständnis und damit einen anderen Zusammenhang 

zwischen Sprache und Realität voraussetzt. Wie Sybille Krämer gezeigt hat, geht Searle von 

einem Zwei-Welten-Modell aus, in dem die Sprache und das Sprechen unterschiedlichen 

ontologischen Registern angehören und die Sprache als Muster und das Sprechen als 

hierarchisch abhängige Realisierung dieses Musters verstanden werden (vgl. Krämer 2001, 

55–73, 96). Mein Sprachverständnis, das ich als pragmatisches Sprachverständnis bezeichne 

(vgl. Acke 2015, 7–9), ist hingegen nach Krämers Terminologie dem Performanz-Modell von 

Sprache zuzuordnen, in dem die Existenz einer ontologisch vom Sprachgebrauch zu 

unterscheidenden Sprache negiert wird (vgl. Krämer 2001, 270). Die Sprache ist – im 

Wittgensteinschen Sinne – ihr Gebrauch (vgl. Wittgenstein [1953] 2003, 40). Jeder 

Sprachgebrauch schafft diesem Verständnis nach zumindest potentiell eine veränderte Realität 

bzw. Realität im ontologischen Sinne ist den Menschen niemals direkt zugänglich, sondern 

ausschließlich als im Sprachgebrauch geschaffen. Insofern konstruieren nicht nur die von 

Searle als Deklarativa bezeichneten Sprechakte Realität, sondern alle Sprechakte inklusive der 

Repräsentativa. Eine Widerspruchsdeklaration ist demnach eine sprachliche Handlung, in der 

eine Relation von einer Person als widersprüchlich deklariert bzw. konstruiert wird. 

In diesem Beitrag möchte ich eben diesen Konstruktionscharakter des Widerspruchs in den 

Mittelpunkt stellen, indem ich analysiere, wie Widersprüche als solche in Aussagen durch 

ihre Deklaration geschaffen werden, und ihre Funktionen analysiere. Wie können solche 

Widerspruchsdeklarationen nun aufgefunden werden? Wenn in Widerspruchsdeklarationen 

immer mindestens zwei Entitäten in Aussagen miteinander in Beziehung gesetzt werden, ist 

es möglich bei der Suche von den Elementen her zu kommen, welche zur Verbindung genutzt 

werden. Das Relationieren bzw. Verknüpfen von Aussagen ist nach Dietrich Busse eine 

„Teilhandlung […] der vollständigen kommunikativen Handlung (als dessen sprachliche 

Realisierung der ‚Satz‘ gelten kann)“ (Busse 1994, 67). Die üblichste Form, die genutzt wird, 

um Aussagen oder Sätze miteinander zu verknüpfen, sind Satzverknüpfer oder Konnektoren. 

Bei der Verknüpfung von Sätzen werden semantische Klassen unterschiedenen, welche die 

Art und Weise der Relationierung spezifizieren. Zwei dieser Klassen beschreiben die 
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Entgegensetzung von Aussagen im weitesten Sinne, die ja für eine Analyse von 

Widersprüchen bedeutsam ist: adversative und konzessive Verknüpfungen bzw. Konnektoren 

(vgl. Polenz 2008, 270–72; Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 260–261, 265–266; Karg 

2017, 27–30). Adversative und konzessive Konnektoren können somit zum Auffinden von 

Widersprüchen in Texten genutzt werden. 

2 Explizite Widerspruchsdeklarationen mithilfe adversativer und 

konzessiver Konnektoren 

Peter von Polenz nennt über die Benutzung von Satzverknüpfern hinaus noch Obersätze, 

Relationsverben und implizite Verknüpfungen als syntaktische Formen, um Satzinhalte 

semantisch miteinander in Verbindung zu setzen (vgl. Polenz 2008, 267). Daniel Schmidt-

Brücken geht in seinem Vortrag auf der Tagung Diskurs – kontradiktorisch den Weg, 

Widersprüche in einem Korpus mithilfe der Wortgruppe Widerspruch in sich zu suchen. Dies 

ist ein Zugang, der nach Polenz der Verknüpfung über einen Obersatz im Sinne von Es ist ein 

Widerspruch in sich, dass X und X entspricht. Ebenso wie bei einer möglichen Suche mithilfe 

von Formen des nach Polenz als Relationsverb einordbaren widersprechen handelt es sich in 

diesem Fall um explizit mit lexikalischen Mitteln als solche bezeichnete Widersprüche. 

In seiner Satzsemantik führt Polenz eine Skala für das Verhältnis zwischen Inhalts- und 

Ausdrucksstruktur ein, die von expliziter Sprache bzw. expliziter Ausdrucksweise von 

Inhalten über elliptische und komprimierte zu implikativer Sprache bzw. Ausdrucksweise 

führt (vgl. Polenz 2008, 24–28). Der Zugang von Schmidt-Brücken ist in Bezug auf die 

Explizitheit der Widerspruchsdeklaration an einem Ende dieser Skala einzuordnen. Genau am 

anderen Ende liegen zwei Widerspruchsdeklarationen, die Ingo H. Warnke und ich in 

unserem oben genannten Aufsatz als Beispiele genutzt haben, Noam Chomskys Beispielsatz 

Colorless green ideas sleep furiously und die Reime des Gedichts Dunkel war’s, der Mond 

schien helle eines anonymen Verfassers/einer anonymen Verfasserin (vgl. Warnke & Acke 

2018, 330–32). Die Widerspruchsdeklarationen werden hier nicht explizit angezeigt, sie 

liegen auf einer impliziten Ebene, indem prototypisch als antonymisch oder zumindest als 

unvereinbar verstandene Lexeme wie dunkel und hell zusammengebracht werden oder auch 

abstrakten Konzepten konkrete Handlungen zugeschrieben werden wie in ideas sleep. Eine 

Umformulierung des Reims mithilfe eines konzessiven Konnektors in Dunkel war’s, obwohl 

der Mond helle schien würde ihm seinen originellen Witz nehmen, weil es die 

Widerspruchsdeklaration explizieren und ankündigen würde, sie würde nicht mehr – und das 

soll sie hier – überraschen. Die Benutzung eines entsprechenden Konnektors zeigt also eine 

explizite, vom Sprecher/von der Sprecherin beabsichtigte Widerspruchsdeklaration an. Auf 

der Skala von Polenz ist sie damit zwar weiterhin im Bereich der expliziten Sprache 

einzuordnen, allerdings ein wenig weiter in Richtung der komprimierten Sprache, da es sich 

bei Konnektoren nicht um rein lexikalische Mittel handelt, sondern um lexikogrammatische. 

Die Widerspruchsdeklarationen mithilfe von adversativen und konzessiven Konnektoren sind 

demnach explizit – was als widersprüchlich miteinander kontrastiert wird, muss allerdings 

teilweise über eine Analyse der Implikationen erschlossen werden, wie eine genauere 

Auseinandersetzung mit den semantischen Klassen der adversativen und konzessiven 

Verknüpfungen nahelegt. 
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Nach Wolfram Karg ist das verbindende Element zwischen Adversativität und Konzessivität 

der Kontrast (vgl. Karg 2017, 29, 34). Beide Verknüpfungen stellen zwischen den 

verknüpften Aussagen bzw. zwischen nicht explizit gemachten Folgen dieser Aussagen, eine 

Kontrastrelation her. Dies tun sie auf unterschiedliche Art und Weise, wie im Folgenden 

näher erläutert wird. Häufig handelt es sich, so zeige ich darüber hinaus, nicht nur um eine 

Kontrastrelation, sondern eben um eine Relation des Widerspruchs. 

2.1 Adversative Verknüpfungen 

Bei den adversativen Verknüpfungen ist die Nähe zum Widerspruchsbegriff bereits in der 

Bezeichnung nachzuvollziehen. Nach Polenz ist sie von dem lateinischen Wort adversari 

‚sich widersetzen, entgegentreten‘ abgeleitet (vgl. Polenz 2008, 270). Der 

Widerspruchsbegriff wird darüber hinaus in Erläuterungen zu und Beispielen für 

Adversativität immer wieder genannt. So gibt Polenz als Beispiel für eine Verknüpfung 

mithilfe eines Relationsverbs „P1 widersprichtR P2.“ (Polenz 2008, 270). Polenz notiert die 

verknüpften Aussagen jeweils als P1 und P2, die von ihm als Ober-Aussage diesen 

übergeordnete Verknüpfung als R (vgl. Polenz 2008, 266). Dieser Konvention folge ich auch 

bei der Erklärung der Beispiele im nächsten Teil des Beitrags. Im vom Institut für deutsche 

Sprache bereitgestellten Grammatischen Wörterbuch von Grammis 2.0 wird der 

Widerspruchsbegriff verwendet, um die Bedeutung einer Reihe von adversativen 

Konnektoren zu umschreiben, so heißt es beispielsweise über aber: 

 

Aber zeigt an, dass p und q vor den [sic] gegebenen Redehintergrund zu einander 

widersprechenden Schlüssen r und nicht r berechtigen, wobei das zweite Konnekt und die 

darauf basierende Folgerung größeres argumentatives Gewicht hat. (IDS Mannheim a, Eintrag 

aber) [Hervorhebung im Original] 

 

Polenz erläutert die Bedeutung adversativer Verknüpfungen mithilfe der Handlungstypen 

ENTGEGENSETZENR, KONTRASTIERENR, und ERWARTUNG KORRIGIERENR (vgl. 

Polenz 2008, 270). Im zweiten Band des Handbuchs der deutschen Konnektoren des Instituts 

für deutsche Sprache werden die adversativen Konnektoren der Oberklasse der additiv 

basierten Konnektoren zugerechnet. Diese wird darüber definiert, dass ein Sprecher/eine 

Sprecherin mit der Benutzung eines solchen Konnektors zu verstehen gibt, „dass er davon 

ausgeht, dass p und q wahr sind“ (Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 258). Um diese Klasse 

von kausalen und konzessiven Konnektoren abzugrenzen, tritt darüber hinaus die Bedingung 

hinzu, dass es keinen Kausalzusammenhang zwischen den Konnekten geben muss (vgl. 

Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 258). Definitionsmerkmal für die adversativen 

Konnektoren ist dann, dass eine und-Verknüpfung möglich wäre, aber abgelehnt wird (vgl. 

Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 258): 

 

Zurückgewiesen wird also eine und-Verbindung; für den Gebrauch einer adversativen 

Verknüpfung p aber q muss p ˄ ¬q zur Debatte gestanden haben. Dabei wird der Hintergrund 
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mit der gleichläufigen Textfortsetzung erst im Nachhinein aus der gesamten Verknüpfung 

oder dem sie umgebenden Kontext rekonstruierbar. Adversative Konnektoren indizieren also 

zwei Sachverhalte auf dem Hintergrund ihrer prinzipiellen Kompatibilität als Gegensätze. 

Was der Sprecher als gleichläufige, durch und verknüpfbare Information verstanden wissen 

will, und was er als Unterbrechung der Kontinuität darstellen will, ist keine ‚objektive‘ 

Sachverhaltskonstellation in der Welt, sondern beruht auf der Perspektive des Sprechers. 

(Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 260) [Hervorhebung im Original] 

 

Dass die Beantwortung der Frage danach, welche Aussagen einander entgegengesetzt oder 

miteinander kontrastiert werden bzw. für welche Konnekte eine und-Verknüpfung 

zurückgewiesen wird, im empirischen Material einer genaueren Analyse bedarf, ergibt sich 

schon allein daraus, dass die Beschreibung der Bedeutung der verschiedenen adversativen 

Konnektoren im Handbuch 38 Seiten umfasst. Wichtig sind für meine Analyse insbesondere 

Hinweise darauf, dass die Perspektive des Sprechers/der Sprecherin für das Verständnis der 

Verknüpfung ausschlaggebend ist sowie dass Kontext und implizite Bedeutungskomponenten 

eine wichtige Rolle spielen (vgl. Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 260; Polenz 2008, 271, 

288). Während die Widerspruchsdeklaration als solche über die Benutzung des Konnektors 

explizit gemacht wird, können die miteinander kontrastierten Aussagen demnach implizit 

bleiben. 

2.1 Konzessive Verknüpfungen 

Bei den konzessiven Verknüpfungen ist der Hinweis auf Widerspruch zwar nicht im 

lateinischen Terminus2 bereits enthalten, in den Erläuterung sind der Widerspruch und ihm 

bedeutungsverwandte Begriffe jedoch mindestens ebenso präsent wie bei den adversativen. 

Polenz beschreibt konzessive Verknüpfungen mit dem Handlungstyp „[e]ine Aussage P1 

ZUGESTEHENR und darauf eine Aussage P2 ENTGEGENSETZENR“ (Polenz 2008, 271). 

Im Handbuch der Konnektoren wird Konzessivität u. a. mit „dem Konzept des ‚Widerspruchs 

gegen eine Normerwartung‘“ (Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 520) verdeutlicht. Über 

das als konzessiv eingeordnete dennoch ist im Grammatischen Wörterbuch zu lesen: „Der im 

internen Konnekt bezeichnete Sachverhalt steht im Widerspruch zu einem normalerweise aus 

dem externen Konnekt ableitbaren Sachverhalt.“ (IDS Mannheim a, Eintrag dennoch).3 

Die AutorInnen des Handbuchs ordnen die konzessiven Konnektoren den konditional 

basierten Konnektoren zu, für die eine hinreichende Bedingung die Grundbedeutung 

ausmacht (vgl. Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 262). Wie oben bereits erwähnt, bildet 

auch für die konzessiven Konnektoren die Annahme einer Gültigkeit beider Konnekte die 

Grundlage. Während mithilfe der adversativen eine und-Verknüpfung negiert wird, weisen 

SprecherInnen mithilfe konzessiver Konnektoren jedoch eine wenn-Verknüpfung zurück (vgl. 

Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 260). Adversative und konzessive Verknüpfungen ähneln 

sich demnach in ihren Bedeutungen. Dies wird besonders dadurch deutlich, dass die 

                                                 
2 „lat. concedere ‚beiseitetreten, sich fügen, einräumen‘“ (Polenz 2008, 271). 
3 Die AutorInnen des Handbuchs und von Grammis 2.0 nutzen die Terminologie externes und internes Konnekt. 

Dabei wird dasjenige als das interne Konnekt bezeichnet, das dem internen Argument des Konnektors entspricht 

und syntaktisch obligatorisch ist (vgl. IDS Mannheim b, Eintrag Konnekt). 



6 

 

Konnektoren aber, allerdings, doch und jedoch sowohl eine adversative als auch eine 

konzessive Lesart haben (vgl. Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 1173, 1174, 1189, 1198–

1199).  

Auch bei Konzessivität sind, wie bei den adversativen Verknüpfungen, Perspektiven der 

SprecherInnen, Implizites und der Kontext für eine genauere Bestimmung der Bedeutung 

einer konzessiven Relation im empirischen Material entscheidend. So wird etwa die 

Widersprüchlichkeit des Sachverhaltes bei der Verwendung eines konzessiven Konnektors als 

„unstrittiges und unproblematisches Hintergrundwissen auch dann mitgeliefert, wenn der 

Adressat sie aus seinem Sach- und Weltwissen allein nicht abrufen könnte. Der Adressat 

‚akkomodiert‘ dann diese Präsupposition und fügt die entsprechende Information zu seinem 

Hintergrundwissen hinzu.“ (Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 914). Dies wird an einem im 

Handbuch aufgeführten Nonsens-Beispiel deutlich: 

 

(26a) Obwohl der Knull geprempelt hat, hat das Fipi nicht geurzt. 

(26b) Der Knull hat geprempelt. Trotzdem hat das Fipi nicht geurzt. 

(26c) → Normalerweise gilt: Wenn Knullen prempeln, urzen Fipis. (Breindl, Volodina, & 

Waßner 2014, 914) 

 

Der Sprecher/die Sprecherin zeigt über die Verwendung des konzessiven Konnektors an, dass 

das Verhalten des Fipis aus seiner/ihrer Sicht widersprüchlich ist oder seinen/ihren 

Erwartungen widerspricht, die er/sie meint mit ihren ZuhörerInnen zu teilen. Die SprecherIn 

deklariert also in (26a) und (26b) einen Widerspruch, der in der zu akzeptierenden 

Präsupposition begründet liegt, dass Fipis urzen, wenn Knullen prempeln. Als ZuhörerInnen 

sind wir dazu aufgefordert, die enthaltenen Vorannahmen zu übernehmen. 

Aus diesem Grund macht der Grad der Explizitheit der Widerspruchsdeklaration einen 

Unterschied: Wenn kein Konnektor (oder eine andere Art der Verknüpfung, wie die von 

Polenz genannten Obersätze, Relationsverben und impliziten Verknüpfungen), der explizit auf 

Widersprüchlichkeit hinweist, genutzt wird, um die beiden Aussagen zu verbinden, sind die 

ZuhörerInnen aufgefordert, einen eventuellen Widerspruch, den sie in oder zwischen den 

Aussagen wahrnehmen, aufzulösen. Dass dies bei Dunkel war’s, der Mond schien helle nicht 

funktioniert, macht den Witz des Reimes aus. Auch wenn Widersprüchlichkeit in den 

Grice’schen Kommunikationsmaximen keine explizite Erwähnung findet (vgl. Grice 1979, 

249–50), handelt es sich hierbei um eine Kommunikationsmaxime, die wir als „Widerspreche 

dir nicht!“ formulieren und im Rahmen der Maxime der Modalität (Dunkelheit des 

Ausdrucks/Mehrdeutigkeit) ansiedeln könnten. EmpfängerInnen gehen also üblicherweise 

davon aus, dass SprecherInnen sich nicht selbst widersprechen. Wenn aber ein konzessiver 

oder adversativer Konnektor benutzt wird, sind die EmpfängerInnen hingegen aufgefordert, 

den in der Aussage deklarierten Widerspruch als solchen zu akzeptieren. Explizite 

Widerspruchsdeklarationen mithilfe adversativer und konzessiver Konnektoren zu 
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analysieren, ermöglicht es also, Vorannahmen der SprecherInnen herauszuarbeiten, also das, 

was diese als „unstrittiges und unproblematisches Hintergrundwissen“ (Breindl, Volodina, & 

Waßner 2014, 914) transportieren.  

3 Analyse von Widerspruchsdeklarationen in einer Parlamentsdebatte 

Für eine beispielhafte Detailanalyse von Widerspruchsdeklarationen habe ich alle 

Verknüpfungen mithilfe von adversativen und konzessiven Konnektoren in einem komplexen 

Text herausgesucht. Der Text stammt aus einem Bereich, der aktuell als besonders relevant in 

Bezug auf Widerspruch erscheint, und zwar handelt es sich um eine Bundestagsdebatte zur 

Flüchtlingspolitik vom 19. Februar 2016. An diesem Tag fand die erste Beratung eines von 

den Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD eingebrachten Gesetzespakets zur 

Beschleunigung von Asylverfahren und zur Einschränkung der Rechte straffälliger 

AsylbewerberInnen (Deutscher Bundestag 2016a, 2016b) statt. Das Paket beinhaltete 

ebenfalls die Regelung, das Recht auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, also 

für diejenigen, die nicht persönlich verfolgt werden, sondern meistens aufgrund von Krieg 

nicht in ihr Heimatland zurückkehren können (vgl. § 3 Abs. 1 AsylG4), für zwei Jahre 

auszusetzen. Gleichzeitig wurde über einen Antrag der Grünen mit dem Titel Rechte von 

Kindern im Asylverfahren stärken beraten (Deutscher Bundestag 2016c). 

Im Folgenden möchte ich die Debatte kurz kontextualisieren: Seit Mitte 2015 waren immer 

mehr Menschen, insbesondere aus dem Bürgerkriegsland Syrien, in die EU gekommen. 

Deutschland verzichtete auf die Anwendung der sogenannten Dublin-Verordnung und 

ermöglichte es Menschen, für die eigentlich ein anderer EU-Staat zuständig wäre, in 

Deutschland Asyl zu beantragen. Die gesellschaftliche Stimmung schwankte zwischen 

Anteilnahme und Ablehnung. Die Frage danach, wie mit Geflüchteten umgegangen werden 

sollte und weiterhin soll, entzweite und entzweit die Gesellschaft, so scheint es, wie keine 

andere: Unvereinbare oder zumindest unvereinbar erscheinende Positionen werden angeführt, 

internationale Verpflichtungen, humanitäre Ansprüche stehen im Widerspruch zur 

Vorstellung, dass der deutsche Staat zunächst für deutsche StaatsbürgerInnen zuständig sei. 

Das Thema bietet sich somit als Untersuchungsgegenstand an, um sich 

Widerspruchsdeklarationen zu nähern und ihre Funktionen darzustellen. 

Auch die Textsorte der Parlamentsdebatte erscheint für diesen Zweck besonders geeignet, 

schließlich handelt es sich beim Bundestag um die Arena für Rede und Gegenrede auf 

höchster nationaler Ebene. Dass sich, wie insbesondere Armin Burkhardt im Detail 

herausgearbeitet hat, die Parlamentsrede seit ihren historischen Anfängen von einem 

organisierten Streitgespräch zu einem inszenierten Scheingespräch gewandelt hat (vgl. 

Burkhardt 2003, 341), ist in diesem Zusammenhang nicht hinderlich, sondern vielleicht 

gerade von Vorteil: Der Widerspruch nimmt im Parlament eine institutionalisierte Rolle ein 

und hat einen festen Gegenpart, das Einvernehmen. So beginnt die hier analysierte 

Aussprache über das Gesetzespaket mit der Feststellung des Einvernehmens über die 

vereinbarte Dauer der Debatte durch den Parlamentspräsidenten. Im Verlauf der Debatte 

                                                 
4 Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist. 
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zeigen Abgeordnete an, dass sie bestimmten Aussagen nicht zustimmen, und dies wird als 

„Widerspruch bei X“, wobei X für die jeweilige Partei steht, (vgl. Deutscher Bundestag 

2016d, 15351 B) im Protokoll notiert. Die Debatte endet wiederum mit Einvernehmen bzw. 

mit der Abwesenheit von Widerspruch, wenn der Vizepräsident die Debatte schließt und die 

Überweisung an die Ausschüsse ankündigt: „Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so 

beschlossen“ (Deutscher Bundestag 2016d, 15371 A). 

In Tabelle 1 sind alle Konnektoren aufgeführt, die in der Konnektorendatenbank von 

Grammis 2.0 als konzessiv oder adversativ eingeordnet sind (vgl. IDS Mannheim c, 

KonnektorenDB). 

Tabelle 1: Widersprüche deklarierende Konnektoren 

adversative Konnektoren adversative oder 

konzessive Lesart 

konzessive Konnektoren 

alldieweil, allein, bald (…) 

bald, bloß, bloß dass, da, 

dafür, dagegen, dahingegen, 

dementgegen, 

demgegenüber, derweil(en), 

dieweil(en), einerseits, 

(einesteils) (…) anderenteils, 

(einmal) (…) ein andermal, 

freilich, hingegen, 

hinwieder(um), indem, 

indes(sen), mal (…) 

mal/dann, nur, nur dass, 

während, währenddessen, 

wieder, wiederum, wogegen, 

wohingegen, (zum einen) 

(…) zum and(e)ren, zwar 

aber, allerdings, doch, 

jedoch, und doch 

auch wenn, dabei, dennoch, 

dessen ungeachtet, 

desungeachtet, gleichwohl, 

nichtsdestominder, 

nichtsdestotrotz, 

nichtsdestoweniger, 

obgleich, obschon, obwohl, 

obzwar, trotzdem, 

unbeschadet dessen, 

ungeachtet dessen, wenn 

(…) auch, wenn (…) schon, 

wenngleich, wennschon, 

wennzwar, wiewohl, wo, 

wobei 

 

Viele dieser Konnektoren sind im Sprachgebrauch eher selten, so dass nur ein Bruchteil 

davon im Material tatsächlich vorkommt. Die Sprache von Parlamentsreden zeichnet sich 

aufgrund des vorwiegenden Ablesens von schriftlichen Vorlagen durch ein hohes Maß an 

schriftsprachlichen Eigenschaften aus – Josef Klein spricht in diesem Zusammenhang von 

„Pseudo- oder Semi-Mündlichkeit (oder auch Pseudo- oder Semi-Schriftlichkeit)“ (Klein 

1991, 246). Dennoch greifen die Abgeordneten nicht auf schriftsprachliche Konnektoren wie 

desungeachtet oder gleichwohl zurück, die in der Konnektorendatenbank auch metasprachlich 

als „bildungssprachlich“ (IDS Mannheim c, KonnektorenDB) eigeordnet werden. In Tabelle 2 

sind die adversativen und konzessiven Konnektoren aufgelistet, die RednerInnen in der 

Bundestagsdebatte zur Flüchtlingspolitik am 19. Februar 2016 nutzen. 

Tabelle 2: Adversative und konzessive Konnektoren in der Bundestagsdebatte zur 

Flüchtlingspolitik am 19. Februar 2016 
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adversative Konnektoren adversative oder 

konzessive Lesart 

konzessive Konnektoren 

allein, dafür, einerseits, nur, 

während, zwar 

aber, doch, jedoch auch wenn, dabei, obwohl, 

trotzdem, wenn (…) auch 

 

Insgesamt kommen 121 adversative und/oder konzessive Konnektoren im Material vor. Die 

Häufigkeit der jeweiligen Konnektoren ist im Material wie folgt verteilt: 

 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der adversativen und konzessiven Konnektoren in der 

Bundestagsdebatte 

Bereits in dieser Übersicht wird deutlich, dass der Konnektor aber bei 83 Vorkommen mit 

Abstand am häufigsten benutzt wird. Eine andere statistische Darstellung zeigt, dass es sich 

bei aber um einen extremen Ausreißer handelt:5 

                                                 
5 Für umfassende Unterstützung bei der statistischen Auswertung und Darstellung danke ich Jascha de Bloom. 
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Abbildung 2: Box-and-Whiskers-Diagramm des Vorkommens von adversativen und 

konzessiven Konnektoren in der Bundestagsdebatte 

Dieses Box-and-Whiskers-Diagramm beruht auf einer Berechnung der Quartile, d. h. auf 

einem Signifikanztest, bei dem die untersuchten Konnektoren nach ihrer Häufigkeit in vier 

Teile geteilt wurden. Im unteren Quartil befinden sich also die 25% der Konnektoren mit den 

niedrigsten Häufigkeiten, während das obere Quartil die 25% mit den höchsten Häufigkeiten 

beherbergt. Diese Darstellung ermöglicht einen schnellen Überblick darüber, in welchem 

Bereich ein Großteil der Daten angesiedelt ist, und somit darüber, wie die Häufigkeit der 

einzelnen Konnektoren im Verhältnis zum gesamten Datensatz verteilt ist. Ein Großteil der 

Konnektoren liegt bei dieser Darstellung im Bereich der Box und der sogenannten Whisker 

bzw. Antennen. Die Box entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50% der Daten liegen. 

Sie wird begrenzt von der oberen Grenze des ersten Quartils (unten) und der unteren Grenze 

des vierten Quartils (oben).  

In Abb.2 ist die Box auffällig weit unten angesiedelt: Die obere Grenze des unteren Quartils 

liegt schon bei 1, während das obere Quartil bereits bei 5 beginnt. Der Median wird durch die 

Linie innerhalb der Box angegeben und liegt beim Wert 2. Da alle untersuchten Konnektoren 

mindestens einmal in den Daten vertreten sind, sind unterhalb von 1 keine Ausreißer 
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erkennbar. Eine Häufigkeit von 1 bis 5 Vorkommen eines Konnektors ist demnach der 

statistische Normalfall. Die Konnektoren allein und obwohl können mit ihren 8 bzw. 9 

Vorkommen bereits als milde Ausreißer eingeordnet werden, aber ist mit seinen 83 

Vorkommen ein extremer Ausreißer. Diese prominente Stellung von aber stimmt mit den 

Häufigkeitsangaben im Handbuch überein, wo es heißt, dass aber der mit „weitem Abstand 

[…] meistgebrauchte adversative Konnektor“ (Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 516) ist. 

Mit doch und jedoch teilt aber, wie oben bereits erwähnt, die Eigenschaft, dass es sowohl 

adversativ als auch konzessiv gebraucht werden kann. 

Bei der Analyse der insgesamt 121 Beispiele bin ich wie folgt vorgegangen: 

1. Auffinden einer möglichen Widerspruchsdeklaration über adversativen oder 

konzessiven Konnektor 

2. Ist tatsächlich ein Widerspruch zu finden, der von dem Sprecher/der Sprecherin 

deklariert wird, oder handelt es sich ‚nur‘ um eine Entgegensetzung? 

3. Zwischen welchen Elementen deklariert der Sprecher/die Sprecherin einen 

Widerspruch, also zwischen zwei expliziten Aussagen, zwischen einer expliziten und 

einer impliziten Aussage, zwischen zwei Feststellungen etc.? 

4. Welche Vorannahmen müssen gelten und/oder welche Folgen angenommen werden, 

um die Relation als widersprüchlich zu akzeptieren? 

5. Welche Funktion erfüllt diese Widerspruchsdeklaration im Kontext der analysierten 

Debatte? 

Als Ergebnis der Analyse habe ich drei Haupttypen von Widerspruchsdeklarationen 

herausarbeiten können, die hier im Einzelnen und anhand von Beispielen beschrieben werden, 

um ihre Funktionen aufzuzeigen. 

3.1 Aufzulösender Widerspruch (Typ 1) 

Dieser Typ von Widerspruchsdeklaration ist mit Blick auf die oben formulierte Maxime 

„Widerspreche dir nicht!“ am ehesten erwartbar, denn in ihm wird eine Auflösung des 

Widerspruchs gefordert. Er wird mithilfe eines konzessiven Konnektors deklariert und hat 

eine Appellfunktion: Der geäußerte Widerspruch soll als solcher akzeptiert werden und muss 

aus Sicht des Sprechers/der Sprecherin aufgelöst werden.  

Ein Beispiel für diesen Typ ist die Äußerung einer Rednerin der Opposition. Luise Amtsberg, 

flüchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, sagt: 

 

(1) Das Recht auf Familienleben ist nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in der 

Europäischen Menschenrechtskonvention und zahlreichen weiteren Vereinbarungen, 

wie zum Beispiel der UN-Kinderrechtskonvention, verbrieft. Und trotzdem: Mit Ihrem 

Gesetz verweigern Sie Menschen, die aufgrund von Lebensgefahr, von drohender 

Folter, Todesstrafe oder infolge von Bürgerkriegen nicht in ihre Heimat zurückkehren 

können, das Zusammenleben mit ihren Familien. (Deutscher Bundestag 2016d, 15357 

A–B) [Hervorhebung, HA] 
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Der Widerspruch, den Amtsberg hier deklariert, besteht zwischen zwei Feststellungen, welche 

sie mithilfe des konzessiven Konnektors trotzdem einander entgegensetzt. Der 

Darstellungsweise Polenz’ folgend, lässt sich die Verknüpfung wie folgt visualisieren: 

ENTGEGENSETZUNGR 

 

 

FESTSTELLUNGP1      FESTSTELLUNGP2 

Im ersten Konnekt P1 stellt Amtsberg fest, dass das Recht auf Familienleben in in 

Deutschland geltenden Rechtsdokumenten verbrieft ist. Die nicht explizit geäußerte Folge 

dieser Feststellung ist wenn das Recht auf Familienleben verbrieft ist, dann muss es auch 

gewährt werden. Diese Folge setzt Amtsberg in Widerspruch zur Feststellung im zweiten 

Konnekt: Das Recht wird – wenn das Gesetzespaket beschlossen wird – nicht gewährt. Die 

Widerspruchsdeklaration Amtsbergs hat somit eine deontische, d. h. zu einer Handlung 

aufrufende, Funktion: Die Abgeordneten sollen den von ihr deklarierten Widerspruch als 

solchen akzeptieren und mit ihren Handlungen dazu beitragen, ihn aufzulösen, d. h. gegen das 

Gesetzespaket stimmen. Auch wenn es naheliegt, dass die politische Opposition diese Art von 

Widerspruchsdeklarationen dazu nutzt, Handlungen oder Handlungspläne politischer 

GegnerInnen zu delegitimieren, ist der Typ nicht dieser Personengruppe vorbehalten. Im 

folgenden Beispiel deklariert eine Vertreterin der Regierungsfraktionen mithilfe eines 

konzessiven Konnektors einen aufzulösenden Widerspruch. Nina Warken (CDU), Mitglied im 

Innenausschuss, sagt in ihrer Rede: 

 

(2) Tausende Menschen kommen täglich zu uns, obwohl sie bereits in einem anderen Land 

Schutz gefunden haben oder Schutz finden könnten. (Deutscher Bundestag 2016d, 

15366 B) [Hervorhebung, HA] 

 

Warkens Äußerung besteht im Grunde aus zwei fast identischen Widerspruchsdeklarationen, 

die durch eine Umformulierung voneinander getrennt werden können: 

 

(2a) Tausende Menschen kommen täglich zu uns, obwohl sie bereits in einem anderen Land 

Schutz gefunden haben. 

(2b) Tausende Menschen kommen täglich zu uns, obwohl sie in einem anderen Land Schutz 

finden könnten. 
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Genau wie Amtsberg setzt Warken in ihren Widerspruchsdeklarationen zwei Feststellungen 

miteinander in Kontrast, so dass die Darstellung für die einzelnen Widerspruchsdeklarationen 

der obigen entspricht: 

ENTGEGENSETZUNGR 

 

 

FESTSTELLUNGP1      FESTSTELLUNGP2 

Analog zur Analyse des Beispiels (1) bleibt die Folge der Feststellung im externen Konnekt 

(hier P2 aufgrund der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen syntaktischen Klassen der 

Konnektoren trotzdem und obwohl6), die mit der Feststellung im internen Konnekt 

kontrastiert wird, implizit: wenn Menschen bereits in einem anderen Land Schutz gefunden 

haben, brauchen/sollen/dürfen sie nicht zu uns kommen bzw. wenn Menschen in einem 

anderen Land Schutz finden könnten, brauchen/sollen/dürfen sie nicht zu uns kommen. Ob 

Warken der Meinung ist, dass diese Menschen nicht nach Deutschland zu kommen brauchen 

oder ob sie tatsächlich meint, dass sie nicht nach Deutschland kommen dürfen, ist hier nicht 

genauer zu bestimmen. Eben diese Vagheit wird nur durch eine implizit vorhandene Aussage 

möglich. Sie eröffnet Spielraum für politische Mehrfachadressierungen, bei denen sich 

Menschen mit unterschiedlichen Meinungen angesprochen fühlen.7 

Auch Warkens Widerspruchsdeklarationen haben eine Appellfunktion. Sie ruft dazu auf, 

Menschen keinen Schutz in Deutschland zu gewähren, die in einem anderen Land Schutz 

gefunden haben oder Schutz finden könnten. Diese Forderung geht über die im aktuellen 

Gesetzespaket diskutierten Maßnahmen hinaus und bezieht sich vermutlich – dies ist nur aus 

dem gesellschaftspolitischen Kontext der Debatte zu erschließen, denn Warken spezifiziert 

diese Forderung in ihrer Rede nicht – auf Fragen zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU 

und zur Aufnahme von Flüchtlingen in Nachbarländern von Krisenstaaten. Insbesondere mit 

der in (2b) mitgemeinten Folge, dass Menschen nicht nach Deutschland kommen brauchen, 

sollten oder dürfen, wenn sie in einem anderen Land Schutz finden könnten, drückt Warken 

aus, dass sie Deutschland nicht in der Verantwortung sieht, Flüchtlinge aufzunehmen. 

Während sie die Verantwortung anderer Länder indirekt einfordert, spricht sie sich dagegen 

aus, dass Deutschland für Flüchtlinge mehr Verantwortung übernimmt als unbedingt 

notwendig. 

Im ersten Typ werden also Widersprüche deklariert, welche von den ZuhörerInnen als solche 

akzeptiert werden sollen. Ihre Deontik umfasst den Appell, den Widerspruch aufzulösen. 

3.2 Argumentativer Selbstwiderspruch (Typ 2) 

Bei diesem Typ der Widerspruchsdeklaration wird in meinem Material jeweils ein Konnektor 

genutzt, der sowohl adversativ als auch konzessiv sein kann. Dieser Typ hat große 

Überschneidungen mit einer Art von Konzessivität, die u. a. unter dem Terminus Konzession 

                                                 
6 Zu den syntaktischen Konnektorenklassen siehe Pasch et al. 2003, Teil C. 
7 Vgl. Kühn 1995 zu Mehrfachadressierung. 
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bereits in der Literatur diskutiert worden ist (vgl. Rezat 2009, 471).8 Nach Sara Rezat ist diese 

definiert als „eine Sprachhandlung, bei der ein Sprecher ein potentielles Gegenargument eines 

Opponenten dem eigenen Argument bzw. eigentlichen Standpunkt gegenüberstellt“ (Rezat 

2009, 472). Weiterhin führt sie aus: 

 

Wesentliches Merkmal von Konzessionen auf der logisch-semantischen Ebene ist nach 

Grote/Lenke/Stede (1997)9 die Gleichzeitigkeit zweier inkompatibler, sich gegenseitig 

widersprechender Sachverhalte bzw. Propositionen. Der Widerspruch zwischen diesen 

Propositionen ergibt sich aus dem Vorhandensein zweier Implikationen: der materialen 

Implikation A⇒C sowie der strikten Implikation B→Nicht-C. (Rezat 2009, 473) 

 

Mit Blick auf die Frage nach Widerspruch ist hierbei interessant, dass der Sprecher/die 

Sprecherin sich selbst widerspricht, um für etwas Bestimmtes zu argumentieren. Beim 

argumentativen Selbstwiderspruch muss es sich im Vergleich zur von Rezat beschriebenen 

Konzession bei P1 nicht notwendigerweise um ein potentielles Gegenargument eines 

Opponenten/einer Opponentin handeln. Ein Beispiel für diesen Typ der 

Widerspruchsdeklaration stammt vom innenpolitischen Sprecher der Fraktion CDU/CSU, 

Stephan Meyer: 

 

(3) Natürlich sind mir freiwillige Ausreisen lieber als zwangsweise Abschiebungen. 

Natürlich wäre es schön, wenn mehr Personen der Aufforderung nachkämen, unser 

Land freiwillig zu verlassen. Aber in der letzten Konsequenz muss der Staat natürlich 

handlungsfähig bleiben und die Personen, die nicht bereit sind, freiwillig die Rückreise 

anzutreten, zwangsweise in ihr Heimatland zurückführen. (Deutscher Bundestag 2016d, 

15362 C–D) [Hervorhebung, HA] 

 

Diese Widerspruchsdeklaration lässt sich folgendermaßen darstellen: 

ENTGEGENSETZUNGR 

 

 

EINRÄUMUNGP1      GEGENBEHAUPTUNGP2 

Meyer setzt einer Einräumung (natürlich sind mir freiwillige Ausreisen lieber) eine 

Gegenbehauptung entgegen (in der letzten Konsequenz muss der Staat zwangsweise 

abschieben). Um die Implikationen, in denen der Widerspruch erst deutlich wird, explizit 

machen zu können, wird die Darstellungsform von Rezat für die innere Struktur von 

                                                 
8 Für den Hinweis auf Konzession bzw. argumentative Konzessivität und ihre Behandlung in Rezat 2009 und 

Polenz 2008 danke ich Linda Kleber. 
9 Grote, Brigitte, Nils Lenke, & Manfed Stede. 1997. „Ma(r)king Concessions in English and German.“ 

Discourse Processes 24 (1): 87–117. 
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Konzessionen hier übernommen (vgl. Rezat 2009, 474). P1 und P2 (bei Rezat X und Z) 

stehen wie gehabt für die beiden Konnekte, A, B, C und Nicht-C für die einzelnen Aussagen. 

Kursive Aussagen sind explizit im Beispiel enthalten, implizite Aussagen werden durch nicht-

kursiven Schrifttyp angezeigt. 

 

 A B C Nicht-C 

P1 = Einräumung natürlich sind 

mir freiwillige 

Ausreisen lieber 

als 

zwangsweise 

Abschiebungen 

 zwangsweise 

Abschiebungen 

sind zu 

vermeiden 

 

P2 = 

Gegenbehauptung 

 in der letzten 

Konsequenz 

muss der Staat 

natürlich 

handlungsfähig 

bleiben  

 in der letzten 

Konsequenz 

muss der Staat 

die Personen, 

die nicht bereit 

sind, freiwillig 

die Rückreise 

anzutreten, 

zwangsweise in 

ihr Heimatland 

zurückführen 

 

Meyer widerspricht sich in gewisser Weise selbst, indem er gleichzeitig aussagt, dass 

zwangsweise Abschiebungen zu vermeiden sind und dass zwangsweise Abschiebungen 

notwendig sind. Die Aussage B führt eine weitere Bedingung ein, die die Gültigkeit der 

Implikation C außer Kraft setzt. Selbstwiderspruch ist in dieser Form der 

Widerspruchsdeklaration nicht nur erlaubt, sondern er ist für die Argumentation 

ausschlaggebend, denn es können zwei gegensätzliche Meinungen zugleich vertreten werden 

(vgl. Warnke & Acke 2018, 335–36), was zu breiterer Zustimmung oder zumindest zu 

Verständnis vonseiten von Personen mit anderer Meinung beitragen kann. Ein zweites 

Beispiel für diesen Typ ist die Äußerung von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD): 

 

(4) Wer vor Verfolgung, Krieg und Terror flieht, der findet bei uns Schutz. Aber wer 

hierherkommt und dabei diesen Schutz ausnutzt, um schwere Straftaten zu begehen, für 

den ist bei uns kein Platz. (Deutscher Bundestag 2016d, 15355 B) [Hervorhebung, HA] 

ENTGEGENSETZUNGR 

 

 

FESTSTELLUNGP1      GEGENBEHAUPTUNGP2 
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 A B C Nicht-C 

P1 = Feststellung wer vor 

Verfolgung, 

Krieg und 

Terror flieht 

 der findet bei 

uns Schutz 

 

P2 = 

Gegenbehauptung 

 wer 

hierherkommt 

und dabei 

diesen Schutz 

ausnutzt, um 

schwere 

Straftaten zu 

begehen 

 für den ist bei 

uns kein Platz 

 

Auch Maas widerspricht sich hier in gewisser Weise selbst, indem er gleichzeitig aussagt, 

dass Verfolgte in Deutschland Schutz bekommen und aussagt, dass (bestimmte) Verfolgte in 

Deutschland keinen Schutz bekommen. Auch hier wird eine zweite Bedingung eingeführt, mit 

der die Gültigkeit von C außer Kraft gesetzt wird, und zwar die Gesetzestreue. Wer verfolgt 

ist und gesetzestreu ist, findet Schutz, wer verfolgt ist und Straftaten begeht, findet trotz der 

Verfolgung keinen Schutz. Die Funktion dieser Art von Selbstwiderspruch ist legitimierend, 

indem sie Gegenargumente in die eigene Argumentation übernimmt und darüber versucht, sie 

zu entkräften. Es handelt sich in diesem zweiten Beispiel weniger um eine Einräumung als um 

eine Feststellung, bei der sich der Redner der Zustimmung seiner ZuhörerInnen sicher sein 

kann, also um eine von ihm als unumstritten eingeordnete Feststellung. Der Appell besteht 

hier darin, die ZuhörerInnen von der Gegenbehauptung ebenfalls zu überzeugen, weil die 

Feststellung im ersten Konnekt eine Einigkeit suggeriert. 

Ähnlich wie diese Selbstwidersprüche, aber doch nicht ganz gleich, funktioniert folgende 

Widerspruchsdeklaration des Bundesinnenministers Thomas de Maizière: 

 

(5) Lassen Sie mich ein paar Beispiele von vielen nennen. Allein in den vier Monaten seit 

Oktober haben wir die Zugangszahlen der Menschen aus dem Westbalkan drastisch 

reduziert. Insgesamt sind die Zahlen der Flüchtlinge zurückgegangen. Das reicht noch 

nicht; aber die Richtung stimmt. (Deutscher Bundestag 2016d, 15343 D) 

[Hervorhebung, HA] 

 

ENTGEGENSETZUNGR 

 

 

NEG. BEWERTUNGP1      POS. BEWERTUNGP2 

Der Widerspruch liegt hier in der gleichzeitig negativen und positiven Bewertung der eigenen 

Handlungen. Durch die selbstkritische, negative Bewertung, die in der Aussage P1 das reicht 

noch nicht enthalten ist, wird ein Zugeständnis an politische GegnerInnen gemacht. Der Kritik 
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wird durch die positive Bewertung in P2 jedoch die Schärfe genommen. In diesem Fall muss 

eine von beiden Seiten geteilte Vorannahme allerdings sein, dass eine Reduktion der 

Flüchtlingszahlen wünschenswert ist. Dieser Typ von Widerspruchsdeklaration kann als 

Unterkategorie von Typ 2 verstanden werden: Es handelt sich ebenfalls um ein Zugeständnis, 

der Widerspruch liegt jedoch nicht auf der Ebene von Aussagen, sondern auf der Ebene von 

Bewertungen. 

3.3 Korrektur einer Widerspruchserwartung (Typ 3) 

Der dritte Typ der Widerspruchsdeklarationen kann als Korrektur einer 

Widerspruchserwartung bezeichnet werden. Ein adversativer Konnektor wird genutzt, um 

einer in P1 impliziten, als konventionell angesehenen Erwartung zu widersprechen, um diese 

zu korrigieren. 

Direkt im Anschluss an das oben analysierte Zitat sagt Heiko Maas in seiner Rede: 

 

(8) Wir sind hilfsbereit, aber nicht blind. (Deutscher Bundestag 2016d, 15355 B) 

[Hervorhebung, HA] 

 

Um die implizite Erwartung explizit zu machen, formuliere ich diesen Satz um: 

 

(8a) Wir sind hilfsbereit, und das bedeutet erwartungsgemäß, dass wir blind, d. h. 

ausnutzbar, sind, aber wir sind nicht blind. 

 

KORREKTURR 

 

 

ERWARTUNGP1      FESTSTELLUNGP2 

Maas korrigiert die Erwartung, dass die Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten dazu führen 

könnte, dass Fehlverhalten auf Seiten dieser übersehen würde. Gleichzeitig betont er jedoch 

im explizit geäußerten Teil von P1 eben diese Hilfsbereitschaft. Den Konnekten P1 und P2 

schreibt Maas darüber hinaus unterschiedliche Werte zu. Im Handbuch der Konnektoren wird 

diese Form des adversativen Konnektors als „Kompensatorischer Gegensatz“ (Breindl, 

Volodina, & Waßner 2014, 529) bezeichnet: „Beim ‚kompensatorischen‘ aber besteht der 

Kontrast zwischen einem positiven und einem negativen Wert, der den Konnektbedeutungen 

aus der Sicht des Sprechers in Hinblick auf eine bestimmte, nicht in der Verknüpfung selbst 

genannte Funktion zuzuschreiben ist […].“ (Breindl, Volodina, & Waßner 2014, 529). 
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Während Maas der Eigenschaft der Hilfsbereitschaft einen positiven Wert zuschreibt, ordnet 

er Blindheit als negativ ein. Um auf die hier nicht genannte Funktion zu schließen, brauchen 

wir den Kontext der oben analysierten Aussagenrelation. Hilfsbereitschaft in Bezug auf den 

Schutz vor Verfolgung, Terror und Krieg ist – so die Annahme – positiv zu bewerten. Im 

Widerspruch dazu steht jedoch Blindheit, wenn sie dazu führt, dass die Hilfsbereitschaft 

ausgenutzt wird. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die Widerspruchsdeklaration in einer 

weiteren Äußerung von Thomas de Maizière: 

 

(9) Wir begegnen allen Menschen, die zu uns kommen, mit Respekt, aber ohne Naivität. 

(Deutscher Bundestag 2016d, 15344 B) 

(9a) Wir begegnen allen Menschen, die zu uns kommen, mit Respekt, und das bedeutet 

erwartungsgemäß, dass wir ihnen naiv begegnen, aber wir begegnen ihnen ohne 

Naivität. 

 

Auch hier geht es offenbar darum, sich über nur implizit geäußerte Aspekte alle Optionen 

offen zu halten und möglichst viele potentielle WählerInnen anzusprechen. Maas und 

Maizière wollen weder den einen als zu hart gegenüber Geflüchteten, noch den anderen als zu 

nachgiebig erscheinen. Darüber hinaus hat dieser Typ die Funktion der Legitimierung der 

eigenen Handlungen und des eigenen Verhaltens. 

 

4 Fazit 

Meine Analyse hat gezeigt, dass adversative und konzessive Konnektoren von SprecherInnen 

zur expliziten Widerspruchsdeklaration genutzt werden. Bei weitem nicht alle Fälle, in denen 

ein adversativer oder konzessiver Konnektor benutzt wird, sind jedoch als 

Widerspruchsdeklarationen einzuordnen. Über diese hinaus werden insbesondere 

Feststellungen und Aussagen miteinander kontrastiert. Bei diesen Kontrastierungen wird im 

Beispieltext häufig ein Gegensatz zwischen ‚echten‘ und ‚falschen‘ Asylsuchenden deklariert, 

wobei ‚falsche‘ Asylsuchende nicht nur StraftäterInnen umfassen, denen mit einem der 

diskutierten Gesetze das Recht auf Schutz genommen werden soll, sondern auch Personen, 

die angeblich oder tatsächlich in ihren Asylverfahren nicht ehrlich sind, und sogenannte 

Wirtschaftsflüchtlinge. Der Versuch, Asyl zu suchen, wenn nicht von vorneherein davon 

ausgegangen werden kann, dass diesem Gesuch auch entsprochen wird, wird in diesen 

Aussagen kriminalisiert. Mit anderen Worten: Nur Personen, deren Anträgen auf Asyl auch 

entsprochen werden kann, wird das Recht eingeräumt, einen solchen Antrag überhaupt zu 

stellen. Da diese Kontrastierungen aber im strengen Sinne nicht als Widersprüche zu 

verstehen sind, habe ich sie für diesen Beitrag nicht näher berücksichtigt.  

Mithilfe der analysierten Beispiele konnte ich zeigen, dass es mehrere, sehr unterschiedliche 

Typen von Widerspruchsdeklarationen gibt, die bestimmte politolinguistische Funktionen in 

der Argumentation der RednerInnen haben. Sie können sowohl dafür genutzt werden, deutlich 
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Position zu beziehen, wie insbesondere die Widerspruchsdeklaration von Luise Amtsberg 

zeigt, als auch dafür, eben gerade nicht Position zu beziehen. 

Foucaults Aufruf an uns als WissenschaftlerInnen, Widersprüche anstatt zu versuchen, sie 

aufzulösen, auf ihre Funktionen hin zu untersuchen (vgl. Foucault [1969] 2008, 635), bringt 

mich in diesem Fall zwar einerseits zurück zu einem Ideal der Widerspruchsfreiheit, zu einem 

Zwang, Widersprüche aufzulösen: Beim Aufzulösenden Widerspruch (Typ 1) wird der 

Widerspruch deklariert, um dazu aufzurufen, ihn aufzulösen. Eine solche Kritik an den 

Handlungen politischer GegnerInnen, indem auf ihr widersprüchliches Verhalten und ihre 

widersprüchlichen Aussagen verwiesen wird, war in gewisser Weise erwartbar. Andererseits 

legen Foucaults Aufruf und die oben dargestellte Analyse der Daten nahe, dass es Formen des 

Widerspruchs gibt, die eben nicht danach rufen, aufgelöst zu werden. Im Argumentativen 

Selbstwiderspruch (Typ 2) ist die Unaufgelöstheit des Widerspruchs für die Argumentation 

ausschlaggebend. Zwei als inkompatibel angesehene Meinungen können damit gleichzeitig 

vertreten werden. Auch in der Korrektur einer Widerspruchserwartung (Typ 3) soll der 

Widerspruch nicht aufgelöst werden, sondern die gleichzeitig positive und negative 

Bewertung der eigenen Handlungen ist gewollt. 

Gemeinsam haben alle Typen der Widerspruchsdeklarationen, dass der Widerspruch oder ein 

anderer Teil der Argumentation dadurch versteckt wird, dass Bedingungen und Folgen nicht 

explizit gemacht werden. Insofern können alle Widerspruchsdeklarationen, insbesondere aber 

die Typen 2 und 3 dazu dienen, sich über Implizitheit dem Widerspruch im Sinne des 

Widersprechens der politischen GegnerInnen zu entziehen. Es handelt sich also um einen 

Sprachgebrauch, der nach Polenz als implikative Ausdrucksweise einzuordnen ist (vgl. Polenz 

2008, 24–28). Kritik, also der Widerspruch im Sinne des Widersprechens, kann dann nicht an 

den Aussagen ansetzen, sie muss die Vorannahmen und Mitgemeintes in den Blick nehmen, 

welches den Widerspruchsdeklarationen zugrunde liegt. Kritik an Vorannahmen und 

Mitgemeintem ist aus mehreren Gründen schwerer zu formulieren, nicht nur da sie häufig 

eine tiefgehende Analyse der zu kritisierenden Sprachhandlungen voraussetzt, sondern auch 

weil Implizitheit für die RednerInnen den Vorteil hat, dass sie versuchen können, sich auf die 

Position zurückzuziehen, eine bestimmte Aussage gar nicht gemacht zu haben. Implizite 

Ausdrucksweise, wie sie in Widerspruchsdeklarationen genutzt wird, ist damit nicht nur – 

sprachlich gesehen – eine Möglichkeit, verkürzt und damit ökonomisch zu sprechen, sie ist 

auch eine machtvolle politische Strategie, sich die Zustimmung von ZuhörerInnen mit 

unterschiedlichen Meinungen zu sichern und sich darüber hinaus der Kritik, d. h. dem 

Widersprechen, zu entziehen.  

Widerspruchsdeklarationen mithilfe von adversativen und konzessiven Konnektoren werden, 

darauf deutet diese beispielhafte Analyse hin, im politischen Sprachgebrauch zu 

unterschiedlichen argumentativen Zwecken genutzt, je nachdem ob sie aufgelöst werden oder 

gerade als meist impliziter Widerspruch bestehen bleiben sollen. Beide Formen stellen jedoch 

aufgrund der impliziten Ausdrucksweise machtvolle sprachliche Strategie zur politischen 

Überzeugung dar. In Widerspruchsdeklarationen liegt also eine Macht, die Macht, die im 

Widerspruch enthalten ist (vgl. Warnke & Acke 2018, 334–335). 



20 

 

Primärquellen 

Deutscher Bundestag. 2016a. „Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren.“ Deutscher 

Bundestag, Drucksache 18/7538. 

Deutscher Bundestag. 2016b. „Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: 

Entwurf eines Gesetzes zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern und zum 

erweiterten Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei straffälligen Asylbewerbern.“ 

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/7537. 

Deutscher Bundestag. 2016c. „Antrag der Abgeordneten Luise Amtsberg, Dr. Franziska 

Brantner, Beate Walter-Rosenheimer, Volker Beck (Köln), Kai Gehring, Britta Haßelmann, 

Katja Keul, Renate Künast, Monika Lazar, Irene Mihalic, Özcan Mutlu, Dr. Konstantin von 

Notz, Claudia Roth (Augsburg), Corinna Rüffer, Hans-Christian Ströbele und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Rechte von Kindern im Asylverfahren stärken.“ Deutscher 

Bundestag, Drucksache 18/7549. 

Deutscher Bundestag. 2016d. „Stenografischer Bericht: 156. Sitzung.“ Deutscher Bundestag, 

Drucksache 18/156. 

Forschungsliteratur 

Acke, Hanna. 2015. Die sprachliche Legitimierung protestantischer Mission: Die 

Publikationen von Svenska Missionsförbundet um 1900. Diskursmuster – Discourse 

Patterns 10. Berlin, Boston: de Gruyter. 

Breindl, Eva, Anna Volodina, & Ulrich Hermann Waßner. 2014. Handbuch der deutschen 

Konnektoren 2: Semantik der deutschen Satzverknüpfer. Schriften des Instituts für Deutsche 

Sprache 13. Berlin, München, Boston: de Gruyter. 

Burkhardt, Armin. 2003. Das Parlament und seine Sprache: Studien zur Theorie und 

Geschichte parlamentarischer Kommunikation. Tübingen: Niemeyer. 

Busse, Dietrich. 1994. „Interpretation, Verstehen und Gebrauch von Texten: Semantische und 

pragmatische Aspekte der Textrezeption.“ In Texte verstehen: Konzepte, Methoden, 

Werkzeuge, herausgegeben von Andreas Böhm, Andreas Mengel, & Thomas Muhr, 49–79. 

Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. 

Foucault, Michel. (1969) 2008. „Archäologie des Wissens.“ In Die Hauptwerke, 471–699. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Grice, Paul. 1979. „Logik und Konversation.“ In Handlung, Kommunikation, Bedeutung, 

herausgegeben von Georg Meggle, 243–65. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

IDS Mannheim a, Hrsg. Grammis 2.0: Grammatische Fachbegriffe. Zuletzt geändert am 

15.01.2018. http://hypermedia.ids-

mannheim.de/call/public/termwb.ansicht?v_app=g&v_id=237.html. 

IDS Mannheim b, Hrsg. Grammis 2.0: Grammatisches Wörterbuch. Zuletzt geändert am 

09.11.2017. http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/gramwb.ansicht?v_app=g.html. 

IDS Mannheim c, Hrsg. Grammis 2.0: Systematische Grammatik. Zuletzt geändert am 

15.01.2018. http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht.html. 

Karg, Wolfram. 2017. „Identität durch Normalitätserwartungen: Konnektoren und 

Kontrastrelationen im deutschen Kolonialdiskurs.“ PhD diss., Universität Bremen. Zuletzt 

geändert am 07.11.2019. https://elib.suub.uni-bremen.de/peid/D00106338.html. 



21 

 

Keller, Reiner. [2004] 2007. Diskursforschung: Eine Einführung für 

SozialwissenschaftlerInnen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Klein, Josef. 1991. „Politische Textsorten.“ In „Aspekte der Textlinguistik.“ herausgegeben 

von Klaus Brinker. Sonderheft, Germanistische Linguistik. (106–107): 245–78. 

Krämer, Sybille. 2001. Sprache, Sprechakt, Kommunikation: Sprachtheoretische Positionen 

des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Kühn, Peter. 1995. Mehrfachadressierung: Untersuchungen zur adressatenspezifischen 

Polyvalenz sprachlichen Handelns. Reihe Germanistische Linguistik 154. Tübingen: Max 

Niemeyer. 

Landwehr, Achim. 2008. Historische Diskursanalyse. Historische Einführungen 4. Frankfurt 

am Main, New York: Campus. 

Mills, Sara. 2007. Discourse. The New Critical Idiom. London: Routledge. 

Niehr, Thomas. 2014. Einführung in die linguistische Diskursanalyse. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

Pasch, Renate, Ursula Brauße, Eva Breindl, & Ulrich Hermann Waßner. 2003. Handbuch der 

deutschen Konnektoren: Linguistische Grundlagen der Beschreibung und syntaktische 

Merkmale der deutschen Satzverknüpfer (Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln). 

Schriften des Instituts für Deutsche Sprache 9. Berlin, New York: de Gruyter. 

Polenz, Peter von. 2008. Deutsche Satzsemantik: Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-

Lesens. 3. Aufl. Berlin: de Gruyter. 

Rezat, Sara. 2009. „Konzessive Konstruktionen: Ein Verfahren zur Rekonstruktion von 

Konzessionen.“ Zeitschrift für Germanistische Linguistik 37 (3): 469–89. 

Schmidt-Brücken, Daniel. 2017. „Grammatische Aspekte der Widerspruchsdeklaration.“ 

Vortrag. Diskurs – kontradiktorisch. 7. Jahrestagung des Tagungsnetzwerks ‚Diskurs – 

interdisziplinär‘, Bremen, 17. November. 

Searle, John R. 1975. „A Taxonomy of Illocutionary Acts.“ In Language, Mind, and 

Knowledge, herausgegeben von Keith Gunderson, 344–69. Minnesota Studies in the 

Philosophy of Science 7. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Spitzmüller, Jürgen, & Ingo H. Warnke. 2010. Diskurslinguistik: Eine Einführung in Theorien 

und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin, New York: de Gruyter. 

Warnke, Ingo H., & Hanna Acke. 2018. „Ist Widerspruch ein sprachwissenschaftliches 

Objekt?“ In Diskurs, Wissen, Sprache: Linguistische Annäherungen an 

kulturwissenschaftliche Fragen, herausgegeben von Martin Wengeler & Alexander Ziem, 

320–45. Sprache und Wissen 29. Berlin: de Gruyter. 

Wittgenstein, Ludwig. (1953) 2003. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp. 

  



22 

 

Liste der Tabellen und Abbildungen 

Tabelle 1: Widersprüche deklarierende Konnektoren 

Tabelle 2: Adversative und konzessive Konnektoren in der Bundestagsdebatte zur 

Flüchtlingspolitik am 19. Februar 2016 

 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der adversativen und konzessiven Konnektoren in der 

Bundestagsdebatte 

Abbildung 2: Box-and-Whiskers-Diagramm des Vorkommens von adversativen und 

konzessiven Konnektoren in der Bundestagsdebatte 


